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I 12 L'ART SUISSE

zen um dem Basler Kunslverein für sein Zuvorkommen
unsern besten Dank auszusprechen.

Delegirtenversammlung

vom 1 1. Dezember 1916 in Ölten.

Das Protokoll dieser Versammlung wird in der Januar-
Nummer der VcAuxffrerA'ans/ veröffentlicht werden
liier folgt einstweilen das Resultat des Volums betr. die
Vorschlagsliste für die Jury der nächsten Nationalen
Kunstausstellung :

ßoss, ZV/., Maler, Bern. (23.)
.ßo/7A, Paa/-ß., Maler, Basel. (20.)
//«//er, //ermann, Bildh., Zürich. (23.)
L'a/y/fnan.x', /f., Maler, Muri. (Bern). (28.)
ß;V/Affff, Vff/~., Maler, Zürich. (20.)
N/nrrener/iger, //., Maler, Schaffhausen. (18.)
\fy//e/', 0//o, Maler, Aarau. (TG.)

ff/a/u/o/ff, TT., Maler, Basel. (16.)
Nn/'/ecA', F., Maler, Bern. (j4-)
NWa/um/ff, //., Bildh., München. (10.)
Va/'Ay.vo//', Bildh., Genf. (2,3.)
ffe yl/enron, Loa/s, Maler, Marin. (23.)
A/ure/, A., Maler, Lens. (22.)
ße/vffv, Affvranff/v, Maler,-Genf. (18.)
ß/ancAe/, A/., Maler, Genf. (18.)
PoAe/7, ß.-7'AeoyDA., Maler, Sainl-Blaise. (17.)
AaAe/yoncffs, /îene, Maler, Jouxtens. 14•

CA/esa, P/e/no, Maler, Mailand. (27.)
CA/a//one, Bildh., Lugano. (20.)
ßa/ffon', A., Maler, Giubiasco (19.)

N. B. Es sei daran erinnert dass die Stimmzettel
welche an die Aussteller an der Nationalen Kunst-
ausstellung abgegeben werden, nicht mehr als 6
Namen tragen sollen (4 JurYmitglieder und 2
Ersatzmänner) und zwar 3 Deutsehschweizer
und 3 Lateinischschweizer.

Kunststipendien.

Laut Bundesbeschluss vom 18. Juni 1898 und Art.
52 der Verordnung vom 3. August ipiö kann aus dem
Kredit für Förderung und Hebung der Kunst in der
Schweiz, alljährlich eine angemessene Summe für die
Ausrichtung von Stipendien an Schweizerkünstler ver-
wendet werden. Unter der Voraussetzung, dass uns
auch für das Jahr 1917 ein solcher Kredit in der Höhe
von mindestens Fr. 60.000 bewilligt werde, stehen wir
daher nicht an, auch in diesem Jahre einen Stipendien-
Wettbewerb zu veranstalten ; dagegen wird mit Rück-
sieht auf die Beschränktheit der verfügbaren Mittel
wohl neuerdings mit einer Verringerung der Zahl der
Stipendien und ihrer Höhe zu rechnen sein.

Anschliessend hieran sei noch auf folgendes hinge-
wiesen :

Die Stipendien werden zur Förderung von Studien,
bereits ausgebildeter, besonders talentierter nicht sehr
bemittelter Künstler, sowie in besondern Fällen an
anerkannte Künstler auch zur Erleichterung der Aus-
führung eines bedeutenderen Kunstwerkes verliehen.
Es können somit der Unterstützung nur Künstler teil-
haftig werden, die sich durch die einzusendenden Probe-
arbeiten über einen solchen Grad künstlerischer Eut-
wicklung ausweisen, dass bei einer Erweiterung ihrer
Studien ein erspriesslicher Erfolg für sie zu erwarten
ist.

Schweizerkünstler, die sich um ein Stipendium für das
Jahr 1917 zu bewerben wünschen, haben sich bis zum
3t. Dezember 1916 beim unterzeichneten Departemente
anzumelden.

Das Gesuch selbst ist auf einem liiezu besonders erstell-
ten Formular einzureichen und muss von einem Hei-
matschein oder einem andern amtlichen Schriftstück
begleitet sein, dem die Herkunft des Bewerbers zu eut-
nehmen ist. Ausserdem hat der Bewerber zwei bis drei
seiner Arbeiten aas ffer yViar/s/e/i Zeff einzusenden, von
denen zur Beurteilung seiner Fähigkeilen wenigstens
eine vollständig ausgeführt sein soll. Diese Arbeiten sol-
len nicht vor dem j., spätestens aber am i5. Januar
1917 beim Departemente des Innern eintreffen und dür-
fen weder Unterschrift, noch andere Zeichen tragen, die
den Autor des Werkes erkenntlich machen.

Das Anmeldeformular und die nähern Vorschriften
der Vollziehungsverordnung über die Verleihung von
Kunststipendien können bis zum 3i. Dezember nächst-
hin von der Kanzleides Departements des Innern bezo-

gen werden.
Anmeldungen zum Bezüge der Formulare, die nach

dem 3r. Dezember einlangen, werden nicht mehr berück-
sichtigt, ebenso werden Probearbeiten refüsiert, die
nach dem i5. Januar 1917 eintreffen, es sei denn, dass
ausserhalb der Machtsphäre der Bewerber liegende,
wichtige Gründe, wie durch Arztzeugnis bestätigte
Krankheit oder amtlich erwiesene Transportverzöge-
rungen an ihrem verspäteten Eintreffen Schuld wären.

VcAtae/^er. ZU/)a/7e/ne/ff ffe.9 7/inern.

Bern, den 16. Oktober 1916.

Das Aufstellen der Werke aus der

Nationalen Kunstausstellung 1917.

Ende August dieses Jahres halten wir einer Anfrage
des Departements des Innern zu antworten den Aufstel-
lungsmodus im nächsten Salon betreffend. Unsere Ant-
wort wurde im Sinne welchen unsere Gesellschaft immer
vertreten hat abgegeben, d. h. das Aufstellen nach Gc-
Seilschaften und nicht nach Richtungen. Am 21. Oktober
erhielten wir nun Mitteilung vom Departement dass die
eidg. Kunstkommission beschlossen hat m'c/ff uoa iwne-
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